
I 
IESCHWERDEKAINERN 	BOARDS OF APPEAL 	CHAMBRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	OF THE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTANTS 	PATENT OFFICE 	DES BREVETS 

Veroffentlichung im Amtsblatt }A / Nein 

Aktenzeichen: 	T 282/89 - 3.2.3 

Anineldenummer: 	84 730 139.7 

- Veroffentlichungs-Nr.: 	150 663 

Bezeichnung der Erfindung: Matrixdruckkopf mit verstelibarer Drucknadel-
füh rung 

Kiassifikation: 	B41J 3/12 B41J 3/02 

ENTSCHEIDUNG 

vom 31. Januar 1991 

Anme-1de-r- 	----- -Mannesmann Akttengs-e1ih-aft 

Stichwort: 

EPU 	Artikel 56 

Schlagwort: "Erfinderische TAtigkeit (ja)" 

Le itsatz 

EPA Form 3030 01.91 



Europaisches European 
Patentamt Patent Office 

Beschwerdekammem Boards of Appea' 

Office européen 
des brevets 

Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 282/89 

E N T S C H E I D U N C 
der Technischen Beschwerdekaminer 3.2.3 

vom 31. Januar 1991 

Beschwerdefiihrer: 	 Mannesmann Aktiengesellschaft 
Mannesmannufer 2 
D-4000 Düsseldorf 1 (DE) 

Vertreter: 	 Presting, Hans-Joachim 
Patentanwaltsburo Meissner & Mefssner 
Herbertstra1e 22 
D-1000 Berlin 33 West (DE) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Prufungsabteilung 2.3.04.086 des 
EuropAischen Patentaints vom 6. Dezember 1988, mit 
der die europAischePatentanmeldung 
Nr. 84 730 139.7 aufgrund des Artikels 97 (1) EPU 
zurickgewiesen worden 1st. 

Zusammensetzung der Kaminer: 

Vorsitzender: 	C.T. Wilson 
Mitglieder: 	W. D .WeiB 

F. Benussi 



1 
	

T 282/89 
j 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die am 13. Dezenther 1984 angemeldete europäische 

Patentanmeldung 84 730 139.7 mit der Veröffent].ichungs-

numxner 0 150 663 wurde durch Entscheidung der Prüfungs-

abteilung vom 6. Dezeinber 1988 zurückgewiesen. 

Der Entscheidung lag das mit Eingabe vom 29. Juli 1988, 

eingegangen am 1. August 1988, eingereichte, aus 

12 Ansprüchen bestehende Patentbegehren zugrunde. Sie 

wurde damit begründet, daB der Gegenstand der Ansprüche im 

Hinblick auf den sich aus folgenden Druckschriften 

ergebenden Stand der Technik nicht auf einer 
- -- 	er-f idrichTi 	 - 

DE-A-3 041 877, 

"Patents Abstracts of Japan", Band 5 , Nr. 101 vom 

30. Juni 1981 (JP-A-56-44 676), 

"Patents Abstracts of Japan", Band 5 , Nr. 76 vom 

20. Mai 1981 (JP-A-56-27 363), 

EP-A-0 067 542. 

Im Europàischen Recherchenbericht sind zusätzlich noch die 

Druckschrif ten 

IBM.Technical Disclosure Bulletin, Band 20, Nr. 12. 

Mai 1978, Seiten 5097, 5098, New York, US; J.E. 

Lisinski et al.:"Print head dipper" und 

DE-A-2 535 699 aufgefuhrt. 

II. 	Gegen die Zuruckweisungsentscheidung legte die Anmelderin 

(Beschwerdeführerin) am 30. Dezember 1988 unter gleich-

zeitiger Entrichtung der Gebühr Beschwerde em. Die 

Beschwerdebegrundung ging am 5. April 1989 em. Sie 
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beantragte hilfsweise, eine mündliche Verhandlung 
anzuberaumen. 

U. 

Mach einexn schriftlichen Bescheid der Kainmer vom 
24. September 1990 und einer telefonischen Rücksprache vom 
3. Januar 1991 legt die Beschwerdeführerin mit Schreiben 
vom 24. Januar 1991, eingegangen am gleichen Tage, em 
neues aus 10 Ansprüchen bestehendes Patentbegehren 
zusaminen mit einer daran angepal3ten Beschreibungs-
einleitung vor. 

Anspruch 1 dieses Patentbegehrens lautet unter Berck-
sichtigung von weiteren von der Beschwerdeführerin am 
31. Januar 1991 telefonisch beantragten geringfügigen 
kiarstellenden Anderungen: 

11 1. Matrixdruckkopf mit versteilbarer Drucknadel-
führung (23), bestehend aus einer auf seiner vom Druck- 
widerlager (1) abgewandten Seite angeordneten Drucknadel-
antriebsbaugruppe (2) und aus einer dem Druckwider- 
lager (1) zugewandten Drucknadelversteilbaugruppe (3), die 
einen Drucknadelverstellantrjeb (4) aufweist, wobei die 
Drucknadelantriebsbaugruppe (2) und die Drucknadel- 
verstelibaugruppe (3) jeweils in einexn getrennten 
Gehäuse (5 bzw. 15) angeordnet sind, wobei die beiden 
Gehàuse (5 bzw. 15) miteinander lósbar verbunden sind, 
wobei die Drucknadelverstelibaugruppe (3) eine innerhaib 
ihres Gehãuses (15) angeordnete Elektromagnetspule (20) 
mit einem Magnetkern (36) aufweist, wobei ein Ankerbau-
teil (19), un Gehäuse (15) der Drucknadelverstellbau-
gruppe (3) etwa in Richtung der Drucknadein (6) 
verlaufend, urn eine Schwenkachse in Richtung quer zu den 
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Drucknadel (6) hin- und herschwenkbar befestigt ist, wobei 
an dem dern Druckwiderlager (1) zugewandten Ende (19a) des 
Ankerbauteils (19) die Drucknadelführung (23) befestigt 

• 	ist, dadurch gekennzeichnet, da6 das Ankerbauteil (19) 
etwa parallel zü der Elektromagnetspule (20) verläuft, 
deren Làngsachse etwa parallel zu den Drucknadein (6) 
angeordnet 1st, daB ein aus dem Innenraulu der 
Elektromagnetspule (20) herausragendes, dein 
Druckwiderlager (1) zugewandtes vorderes Ende (36a) des 
Magnetkerns (36) zusammen mit dem schwenkbaren 
Ankerbauteil (19) einen Hub bestiimnenden 
Arbeitsluftspalt (37) bildet, daB die Drucknadelverstell-
baugruppe (3) ein Schwenklager (21) zur Aufnahme des vom 
Druckwiderlager abgewandten Endes (19b) des Verstell-
anker çt9) Udür EöIIáhüi der Shweikbewegungdes 
Ankerbauteils aufweist, daB der Ankerbauteil (19) in den 
beiden Drucknadel-Verstellrichtungen (25, 26) unter der 
Kraft. von einer oder mnehreren Federn (27) steht, und daB 
das vordereEnde (36a) des Magnetkerns (36) Teil einer den 
Schwenkweg des Ankerbauteils (19) in beiden Richtungen 
begrenzenden Anschlageinrichtung (22) ist." 

V. 	Die Beschwerdeführerin beantragt somit die Aufhebung dér 
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents 
mit folgenden Unterlagen: 

Patentansprüche: Anspruch 1, eingegangen am 
24.Januar 1991, in demn in Zeile 15 nach 
"Ankerbauteil (19)" ein Konuna eingefügt 
und in Zeile 17 nach "verlaufend" em 
Komnta eingefügt und das Wort "und" 
entfernt worden ist; Ansprüche 2 bis 10, 
eingegangen am 24. Januar 1991; 

Beschreibung: 	Seiten 1 bis 6, eingegangen am 
24. Januar 1991, wobei im ersten Absatz 
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der Beschreibung die gleichen Anderungen 
wie in Anspruch 1 vorgenommen worden 
sind; Seiten 7 und 8, wie ursprUnglich 
eingereicht, 

Zeichnungen: 	Blatt 1/1, wie ursprünglich eingereicht. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulâssig. 

Anderungen 

Der vorliegende Anspruch ist eine Zusanunenfassung der 
ursprünglichen Ansprüche 1, 3, 5 und 8, die anhand der 
ursprüngl ichen Beschreibung des Ausführungsbeispiels 
klargestellt worden 1st. 

Anspruch 2 entspricht dein ursprünglichen Anspruch 2. 
Anspruch 3 stelit eine Zusaininenfassung von Merkinalen der 
ursprunglichen Anspruche 4 und 6 dar. Die Anspruche 4 bis 
10 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 6 bis 12. 

Die Anderungen gehen soinit nicht über den Inhalt der 
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung 
hinaus, erfüllen daher die Erfordernisse des 
Artikels 123 (2) EPU und sind insofern zulãssig. 

Neuheit 

Keines der eingangs genannten Dokuinente of fenbart einen 
Matrixdruckkopf, bei dein die Lãngsachse der 
Elektromagnetspule der Drucknadelverstelibaugruppe etwa 
parallel zu den Drucknadein angeordnet ist. Der Gegenstand 
des Anspruchs 1 ist soinit neu. 

00568 	 .../... 



5 
	 T 282/89 

Nàchstliegender Stand der Technik 

Der deni anrneldungsgernäl3en Verfahren am nàchsten koinniende 
Stand der Technik, von dern auch die Beschwerdeführerin bei 
der Formulierung des ersten Teils des Anspruchs 1 ausgeht, 
ist aus der Druckschrift (1), DE-A-3 041 877, bekannt. Bei 
diesem bekannten Druckkopf ist die Làngsachse der Elektro-
inagnetspule des Drucknadelverstellantriebs quer zur 
Richtung der Drucknadein angeordnet. Eine Angabe über die 
Position des Schwenklagers ist dieser Druckschrift nicht 
zu entnehrnen. 

Aufgabe und Lãsung 

Die der vorliegenden Anmeldung zugrundliegende Erfindung 
betrif ft wie die nàchstliegende Druckschrift (1) einen 
Matrixdruckkopf, der es gestattet, Schônschrift, d. h. 
eine Schrift, in der sich die Druckpunkte Uberlappen, zu 
schreiben. Dazu 1st die DrucknadelfUhrung zwischen zwei 
Stellungen uinschaltbar, in denen die Druckpunkte in senk-
rechter Richtung urn eine Distanz, die kleiner ist als der 
Abstand der Drucknadein, gegeneinander versetzt sind. 
Diese beiden Stellungen rnüssen eindeutig und reproduzier-
bar definiert sein, urn ein sauberes und gleichmäBiges 
Druckbild zu gewahrleisten. Durch diese Verstelibarkeit 
rnuJ3 der Druckkopf neben dern Antrieb für die Drucknadein 
noch einen zweiten Antrieb beherbergen, der die 
Verstellung zwischen den beiden Stellungen der Druck-
nadel führung bewirkt. 

Bei dein aus der Druckschrift (1) bekannten Matrixdruckkopf 
wird die verstellung der Drucknadelführung durch eine 
Elektroinagnetspule bewirkt, deren Lângsachse quer zu den 
Drucknadein - und dainit zu der Längsausdehnung eines 
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schwenkbaren Ankerteils, das einends die Drucknadelführung 
tragt - ausgerichtet ist. 

Die Mindestlãnge des schwenkbaren Ankerteils wird durch 
die Forderung festgelegt, daB Schwenkradius so groB sein 
inuB irn Vergleich zur Lange des Schwenkwegs der Drucknadel-
führung, daB die Verstellung irn Rahinen der Konstruktions-
genauigkeit noch als Parallelverschiebung und nicht als 
bogenförinige Bahn angesehen werden kann. 

Es ist erkennbar, daB bei dieser bekannten Ausführung des 
Druckkopfs gernàB den Figuren 3 und 3b nicht die gesarnte 
Lange des schwenkbaren Ankerteils als Hebellànge aus-
genutzt wird, sondern, daB die Anziehungskraft der Pole 
der Elektroxnagnetspule nahe der Mitte des Ankerteils 
angreift. Nach dieser bekannten Ausführungsforin des 
Druckkopfs wird die eine Stellung der Drucknadelführung 
dadurch definiert, daB das Ankerteil an den Magnet- 
polen (14a, 14b) anhiegt, wogegen in der anderen Stellung 
die Stellschraube (18) als Anschlag dienen kann, siehe 
(1), Seite 11, zweiter Absatz. 

Für den Fachrnann sind drei Nachteile dieser bekannten 
Bauforin unmittelbar erkennbar: 

Da die Kraft der Elektroinagnetspule nahe der Mitte 
des Ankerbauteils angreift, muB entweder die Spule 
verhãltnismäBig stark, und darnit schwer, ausgelegt 
sein, oder aber mit einer hohen Strornstãrke, die 
entsprechend viel Wärine erzeugt, gespeist werden, urn 
trotz der geringen Hebellànge eine prãzise 
Verstellung zu gewährleisten. 

- 	Trotz dieser von der Drucknadelführung entfernten 
Lage der Elektromagnetspule versperrt die breite 

U. 
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Ausführung des vorderen Teils des Druckkopfs 
weitgehend den Buck auf das Druckergebnis. 

¶ 

- 	Da die Anschläge (Magnetpole bzw. Stellschraube), die 
die beiden Stellungen der Drucknadelführung 
definieren, entfernt von der Drucknadelführung 
angeordnet sind, beeintràchtigt jede Verforinung des 
Ankerbauteils zwischen Drucknadelführung und den 
Anschlägen die Lage der DrucknadelfUhrung in den 
beiden Endlagen des Schwenkwegs. 

Die objektive Aufgabe besteht in der Behebung der 
vorstehenden, für den Fachmann uninittelbar erkennbaren 
Nachteile des nãchstliegenden Standes der Technik. 

Diese Aufgabe wird im wesentlichen dadurch gelóst, daB die 
Längsachse der Elektromagnetspule parallel zu den 
Drucknadein ausgerichtet wird und daB zugleich damit die 
Anschläge nahe an die Drucknadelführung gelegt werden. 

Dainit wird bewirkt, daB nunntehr die gesainte Lange des 
Ankerbauteils, die im wesentlichen durch die Forderung 
vorgeben ist, daB der Schwenkradius groB sein muJ3 mi 
Verhältnis zum Schwenkweg, als Hebellänge für den Angriff 
der Kraft der Elektromagnetspule zur Verfügung steht. 
Diese MaBnahine ist die Voraussetzung für das weitere 
Merkinal, das die Verlegung der Anschläge in die Nähe der 
Drucknadelführung bewirkt. Die nun auch ermöglichte 
Positionierung der Schwenkachse des Ankerteils im Gehäuse 
des Drucknadelverstellantriebs bringt den weiteren Vorteil 
mit sich, daB die Wartungsfreundlichkeit durch Anordnung 
jedes der beiden im Druckkopf beherbergten Antriebe in je 
einem von dein anderen trennbaren Gehâuseteil beträchtlich 
erhäht wird. 

00568 	 .../... 
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6. 	Erfinderische Tâtigkeit 

AuSer der Druckschrift (1) betreffen auch noch die 

Druckschriften (2), (3), (5) und (6) Matrixdruckkôpfe mit 

einer verstelibaren Drucknadelführung. Bei alien diesen 

bekannten Druckkopfen 1st die Lãngsachse der jeweiligen 

die Verstellung der Drucknadelfuhrung bewirkeriden Elektro- 

magnetspule im wesentlichen senkrecht zu den Drucknadein 

angeordnet. Die mit dieser breiten Bauart zwangsläufig 

verbundenen, oben aufgeführten Nachteile wurden of fen-

sichtlich von der durch diese Druckschriften 

repràsentierten Fachwelt als unvermeidlich hingenommen. 

Die von der Beschwerdeführerin gewãhlte Ausrichtung der 

Làngsachse der Spule parallel zu den Drucknadein und dem 

schwenkbaren Ankerteil steilt eine wesentliche Abkehr von 

der vor der aus den Entgegenhaltungen bekannten, breiten 

Bauweise dar. Diese parallele Ausrichtung ist darUber 

hinaus die Voraussetzung für eine durch die übrigen 

kennzeichnenden Merkinale des Anspruchs 1 noch konsequent 

im Hinblick auf eine gröBere Druckgenauigkeit und 

Wartungsfreundlichkeit weitergeführte optimierte 

Konstrukt ion. 

Die Druckschrift (4) betrif ft nur einen Druckkopf mit 

einer feststehenden Drucknadelführung und iiegt deshaib 

dem Gegenstand des Anspruchs 1 noch ferner ais die übrigen 

Druckschriften. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer 

erfinderischen Tàtigkeit (Art. 56 EPU). 

Der Anspruch 1 ist mithin gewáhrbar (Art. 52 (1) EPU). 

Die abhãngigen Ansprüche 2 bis 10 betreffen besondere 

Ausführungsfornien des Matrixdruckkopfs nach Anspruch 1; 

sie sind daher ebenfalls gewahrbar (Regel 29 (3) EPU). 
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9. 	Da im Sinne des Antrags der Beschwerdeführerin entschieden 

wird, brauchte die nur hilfsweise beantragte inündliche 

Verhandlung nicht anberauiut zu werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird mit der Auflage an die erste Instanz 
zurUckverwiesen, ein europâisches Patent auf der Grundlage 

- - der unter—V.—genannten UnterIagn atei1én. 

Der Geschàftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

N-~ 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 

L ,i. 34 
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